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Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 
 

15. Jahrgang Bernburg (Saale), 24. Februar 2021 Nummer 13 

 

I N H A L T  
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligun-
gen des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2019 

 

1. Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH; Bernburg (Saale) 

2. 
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) 
GmbH; Schönebeck (Elbe) 

3. 
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH; 
Bernburg (Saale) 

4. Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH; Bernburg (Saale) 

5. Magdeburger Regionalverkehrsbund GmbH - marego; Magdeburg 

6. 
Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesell-
schaft mbH Schönebeck; Schönebeck (Elbe) 

7. 
GESAS – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salz-
land mbH; Schönebeck (Elbe) 

8. 
IGZ INNO-LIFE – Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck 
GmbH; Schönebeck (Elbe) 

9. indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.; Bernburg (Saale) 

10. 

 
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
Aschersleben; Aschersleben 
 

11. 
ASL – Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH Aschers-
leben; Aschersleben 
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Die Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen für das Wirtschafts-
jahr 2019 sind als Anlagen beigefügt. 
 
 

 Beteiligungsbericht über die Betätigung des Salzlandkreises in wirtschaftli-
chen Unternehmen für das Wirtschaftsjahr 2019 

 
 

 Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Kreiswirt-
schaftsbetrieb des Salzlandkreises“ für das Wirtschaftsjahr 2021 

 

 Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Jobcenter 
Salzlandkreis“ für das Wirtschaftsjahr 2021 

 
Die Wirtschaftspläne 2021 sind als Anlagen beigefügt. 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-

gemeinschaften 
 
 

 
 
 
 

C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 
Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“  
 
Achtung!! Änderung des Veranstaltungsortes der 75. Sitzung der Verbands-
versammlung am 18. März 2021 
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D. Sonstige Mitteilungen 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Bekanntmachungen der Jahresab-
schlüsse der wirtschaftlichen Betei-
ligungen des Salzlandkreises für das 
Wirtschaftsjahr 2019 

 

1. 
Bernburger Theater- und Veran-
staltungs-gGmbH; Bernburg 
(Saale) 

2. 
Mitteldeutsche Kammerphilhar-
monie Schönebeck (gemeinnüt-
zige) GmbH; Schönebeck (Elbe) 

3. 
Gesellschaft zur Förderung der 
Wirtschaft im Kreis Bernburg 
mbH; Bernburg (Saale) 

4. 
Kreisverkehrsgesellschaft Salz-
land mbH; Bernburg (Saale) 

5. 
Magdeburger Regionalverkehrs-
bund GmbH - marego;           
Magdeburg 

6. 

Beschäftigungsförderungs-, Qua-
lifizierungs- und Innovationsge-
sellschaft mbH  
Schönebeck; Schönebeck (Elbe) 

7. 

GESAS – Gesellschaft für Struk-
tur- und Arbeitsmarktförderung 
Salzland mbH; Schönebeck 
(Elbe) 

8. 

IGZ INNO-LIFE – Innovations- 
und Gründerzentrum Schö-
nebeck GmbH; Schönebeck 
(Elbe) 

9. 
indigo innovationspark bernburg 
gmbh i. L.; Bernburg (Saale) 

10. 
Ökologische Sanierungs- und     
Entwicklungsgesellschaft mbH 
Aschersleben; Aschersleben 

11. 
ASL – Abbruch-, Sanierungs- und 
Landschaftsbau GmbH Aschers-  
leben; Aschersleben 

 
 
Die Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen 
Beteiligungen für das Wirtschaftsjahr 2019  
sind als Anlagen beigefügt. 
 
 
 
 

 

 Beteiligungsbericht über die Betäti-
gung des Salzlandkreises in wirt-
schaftlichen Unternehmen für das 
Wirtschaftsjahr 2019 

 
Auf der Grundlage des § 130 Abs. 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hat der  
 
Kreistag in seiner Sitzung am 09. Dezem-
ber 2020 den Beteiligungsbericht über die 
Betätigung des Salzlandkreises in wirt-
schaftlichen Unternehmen des öffentlichen 
und des privaten Rechts für das Wirt-
schaftsjahr 2019 zur Kenntnis genommen.  
 
Gemäß § 130 Abs. 3 KVG LSA wird darauf 
hingewiesen, dass der Beteiligungsbericht 
beginnend mit dem Tag der Bekanntma-
chung für die Dauer von zwei Wochen  
 
Montag bis Freitag  
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr;  
 
Dienstag auch  
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr   und  
 
Donnerstag auch  
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
 
beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 
Bernburg (Saale), in Zimmer 121 zur Ein-
sichtnahme öffentlich ausgelegt wird. 
 
Weiterhin kann er über die Homepage – 
Bürgerinfo – Sitzungsdienst – Recherche 
zur Sitzung des Kreistages vom                     
09. Dezember 2020 unter o. g. Stichwort 
der Anlage zur Sitzungsvorlage eingese-
hen werden. 
 
 
Bernburg (Saale), den 20.01.2021 
 
 
gez. Bauer 
Landrat   (Siegel ) 
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 Bekanntmachung des Wirtschafts-
planes des Eigenbetriebes „Kreis-
wirtschaftsbetrieb des Salzlandkrei-
ses“ für das Wirtschaftsjahr 2021 

 

 Bekanntmachung des Wirtschafts-
planes des Eigenbetriebes „Jobcen-
ter Salzlandkreis“ für das Wirt-
schaftsjahr 2021 

 
Die Wirtschaftspläne sind als Anlagen 
beigefügt. 

 
 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-
Ziethe“  
 
Achtung!! Änderung des Veranstal-
tungsortes der 75. Sitzung der Ver-
bandsversammlung am 18. März 2021 
 
Die im Amtsblatt des Salzlandkreises         
Nr. 11 vom 17.02.2021 veröffentlichte       
75. Sitzung der Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-
Ziethe“ findet zum gleichen Datum und zur 
gleichen Uhrzeit am Donnerstag, dem        
18. März 2021 um 17:00 Uhr, aber nicht wie 
ursprünglich vorgesehen in der Köthen-
schen Straße 54 in 06406 Bernburg (Saale) 
statt, 
 
sondern im  
 

Ratssaal des Rathauses I der  
Stadt Bernburg (Saale) 
Schlossgartenstraße 16  

in 06406 Bernburg. 
 
 
gez. Mannich 
Vorsitzender der Verbandsversamm-
lung 
 



Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen
des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH; Bernburg (Saale)

2.
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH;
Schönebeck(Elbe)

3. Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH; Bernburg (Saale)

4. Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH; Bernburg (Saale)

5. Magdeburger Regionalverkehrsbund GmbH - marego; Magdeburg

6.
Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH
Schönebeck; Schönebeck (Elbe)

7.
GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH;
Schönebeck (Elbe)

8.
IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH;
Schönebeck (Elbe)

9. indigo innovationspark bernburg gmbh i.L; Bernburg (Saale)

10.
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben;
Aschersleben

11.
ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH Aschersleben;
Aschersleben
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Eigengesellschaft des Salzlandkreises
Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH hat
am 23, September 2020 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 358.027,66 EUR in der von der Henschke und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Halle (Saale), am
27. Mai 2020 testierten Fassung festgestellt und folgendes beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019
mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 922.927,42 EUR und einem Bilanzverlust in
Höhe von 923.541,82 EUR sowie den Lagebericht fest.

Zur Deckung des Fehlbetrages aus der Gewinn- und Verlustrechnung wird eine
Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 920.000,00 EUR beschlossen, die zur
Finanzierung des Jahresfehlbetrages 2019 zu verwenden ist.

Der nicht durch die Kapitalrücklage gedeckte Bilanzverlust in Höhe von 3.541,82 EUR ist
auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬
vermerk testiert.

3. Der Geschäftsführung wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 23. Juni 2020
Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

4. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 27. Mai 2020 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jah¬

resabschluss der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember

2019 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 den folgenden Bestätigungs¬

vermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH - bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bernburger Theater- und Ver¬

anstaltungs- gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

« entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge¬

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

® vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord¬

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs¬

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage¬

berichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab¬

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha¬

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent¬

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags¬

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol¬

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen¬

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -

beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver¬

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä¬

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs¬

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er¬

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön¬

ne 

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe¬

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be¬

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick¬

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah¬

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein¬

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut¬

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar¬

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

wer en als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins¬

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent¬

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

® identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak¬

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu¬

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

« gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und  aßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser S steme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs¬

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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und damit zusam enhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand¬

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh ung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä¬

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

* beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch¬

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla¬

ge der Gesellschaft vermittelt.

® beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

® führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge¬

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid¬

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter¬

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe¬

richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be¬

stätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in-andere Sprachen) erfoj dert unsere

erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen

wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 FIGB hin.

Halle (Saale), 27. Mai 2020

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

/
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Eigengesellschaft des Salzlandkreises
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck
(gemeinnützige) GmbH hat in ihrer Sitzung am 14. Juli 2020 den Jahresabschluss der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von
220.846,27 EUR und den Lagebericht in der von der Anochin, Roters & Kollegen GmbH &
Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, Zweigniederlassung Magdeburg, am
18. Mai 2020 testierten Fassung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 381,90 EUR und
einem Bilanzverlust von 24.782,04 EUR festgestellt.
Des Weiteren hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführerin für das
Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüferin hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬
vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Er ebnis unserer Prüfun  haben wir am 18.05.2020 dem als Anlagen I bis III
bei efügten Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck
(gemeinnützige) GmbH, Schönebeck, zum 31.12.2019 und dem als Anlage IV beigefügten
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 den folgenden Bestätigungsvermerk e teilt, der
von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck
( emeinnützi e) GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem An¬
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schö¬
nebeck (gemeinnützige) GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut¬
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den er¬
g nzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvert ages und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver¬
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum
31.12.2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
ge en die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtun  der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor¬
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab¬
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  unseres Be¬
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig



28

in Übereinstimmun  mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif¬
ten und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei¬
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres¬
abschluss und zum La ebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig¬
keit

Wir ve  eisen auf die Angabe zur Unsicherheit der Going-concern-Prämisse im Anhang sowie
den Angaben im Abschnitt 3. Chancen- und Risikobericht sowie 4. Prognosebericht des Lage¬
berichts, in denen die gesetzlichen Vertreter die Risiken aus der Corona-Pandemie in Form
von bisher zeitlich nicht begrenzten Konze tausfällen und damit verbundenen Einnahmeaus¬
fällen sowie potentiellen Rückzahlungsrisiken aus bereits verkauften Karten, beschreiben.

Diese Ereignisse und Gegebenheiten deuten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicher¬
heit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter¬
nehmenstäti keit aufwerfen kann und die ein bestands efährdendes Risiko im Sinne des
§ 322 Abs. 2 Satz 3 FIGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieser Sachverhal¬
te nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversmmlung für den Jah¬
resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften  eltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord¬
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres¬
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig¬
ten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort¬
lich, die F higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh¬

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da¬
fü  verant ortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegun sgrundsatzes der Fortführun 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge¬
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe¬
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge¬
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun¬
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu können.
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Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rech¬
nungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage¬
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan en, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten ode  unbeabsichtigten - falschen Darstel¬

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell¬
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung  ewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli¬
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu¬
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsve merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum La ebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei¬
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts¬
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsm ßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel¬
lun en können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge¬
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt¬
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

® identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab¬
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlun en als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü¬
fungsnachweise, die ausreichend und geei net sind, um als Grundlage für unsere Prü¬
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge¬
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri¬
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständi keiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan¬
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor¬
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe¬
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

® beurteilen wir die Angemessenheit der von den  esetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegun smethoden sowie die Vertretbarkeit der von den  esetzlichen Ver¬
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden An aben.

® ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver¬
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh¬
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we¬
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh¬
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menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli¬
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge¬
höri en Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese An aben unan emessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie¬
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un¬
seres Bestäti un svermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti e Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmens¬

tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset¬
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
führen wir Prüfun shandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An¬
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga¬
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er¬
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti e Ereignisse wesentlich von den zu¬

kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein¬
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor¬
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten
(IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiederge ebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses
Prüfun sberichts setzt unsere vorheri e Zustimmun  voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder La eberichts in ei¬
ner von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in an¬
dere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigun s¬
vermerk zitiert o er auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf
§ 328 HGB hin.

Magdeburg, 18.05.2020
Anochin, Roters & Kolle en

GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfun sgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Eigengesellschaft des Salzlandkreises
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH - WFG Bernburg

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis
Bernburg mbH-WFG Bernburg hat am 11. Juni 2020 den Jahresabschluss und den
Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe
von 6.627.834,68 EUR in der von der Henschke und Partner mbB Wirtschaftsprüfungs¬
gesellschaft, Halle (Saale), am 31. März 2020 testierten Fassung festgestellt und
beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 186.381,32 EUR mit dem Verlustvortrag
aus dem Vorjahr in Höhe von 626.539,29 EUR zu verrechnen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr
2019 Entlastung erteilt.

2. Der Aufsichtsrat wurde durch die Gesellschafterversammlung am 11. Juni 2020 für das
Geschäftsjahr 2019 entlastet.

3. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬
berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testiert.

4. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2012 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbeme kung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 31. März 2020 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jah¬

resabschluss der Gesellsch. zur Förderg. d. Wirtschaft i  SLK, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2019

und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019  en folgenden Bestätigungsver¬

erk erteilt, der  on uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH - WFG Bernburg - i.L.

Prüfungsurte le

Wir haben den Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH -

WFG Bernburg - i.L. - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrech¬

nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ¬

lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bemburg mbH - WFG Bernburg - i.L. für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

« entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka italge¬

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31, Dezember 2019 so ie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

s vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent icklung

zutreffend dar.

Ge äß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord¬

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Hensch e und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grun sätze ordnungs¬

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage¬

berichts  unseres Bestät gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von de  Unternehmen unab¬

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen un  berufsrechtlichen Vorschriften und ha¬

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen V rtreter und [der für die Überwachung Verantwortlichen] für den Jahresab¬

schluss und den Lagebericht

D e gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für d e Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent¬

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags¬

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

ien, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not en¬

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -

beabsichtigten oder unbeabsichtigten   falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver¬

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä¬

gig, an ugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs¬

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den  eutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant ortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er¬

Henschke und Partner mbB
Wirtschafts rüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön¬

nen.

[Die für die Übe wachung Verantwortlichen sind] verant ortlich für die Über achung des Rechnungslegungs¬

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe¬

richt insgesa t ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be¬

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick¬

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah¬

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein¬

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut¬

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar¬

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

wer en als  esentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins¬

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent¬

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung,

Darüber hinaus

« identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak¬

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu¬

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

® gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und  aßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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a beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs¬

ethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

« ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand¬

ten Rechnungsiegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sin , unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä¬

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch¬

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla¬

ge der Gesellschaft vermittelt.

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

« führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge¬

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid¬

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter¬

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmun  mit den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.),

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe-

richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.  

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be¬

stätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfor ert unsere

erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen

wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Halle (Saale), 31. März 2020

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungs esellschaft
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Eigengesellschaft des Salzlandkreises
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH hat in ihrer
Sitzung am 27. August 2020 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 11.284.171,63 EUR und den Lagebericht in der
von der WIBERA Wirtschaftsberatung - Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungs¬
gesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig, am 21. Juli 2020 testierten Fassung
festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 264.864,66 EUR auf neue
Rechnung vorzutragen.
Des Weiteren hat die Gesellschafterversammlung dem Geschäftsführer für das
Wirtschaftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.
Dem Aufsichtsrat wurde am 27. August 2020 Entlastung durch die Gesellschafter¬
versammlung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬
vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

15. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer P üfung haben wir mit Datum vom 31. Juli 2020 den

folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale)

Prüfungsmteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bernburg (Saale),

-bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der bei efügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han¬
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtun  der deutschen Grundsätze ord¬
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver¬
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell¬
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab¬
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukünfti en Entwicklung zutreffend dar,

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfun  zu keinen Einwendun en gegen

die Ordnun smäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsmteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortun  des Abschlussprüfers für die Prü¬

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be¬

schrieben, Wir sind von dem Unternehmen unabhän ig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be¬

rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüll . Wir sind der Auffassung, dass

0.0911576.001
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die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und  eeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La ebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichts ats für den Jahresabschiuss und den

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh¬

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬

tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi¬

er Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellun  eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel¬

lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstäti keit zu beurteilen. Des Weiteren

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführun  der Unterneh¬

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnun slegun sgrundsatzes der Fortführun  der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

ins esamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli¬

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif¬

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer¬

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys¬

teme), die sie als not endig erachtet haben, um die Aufstellun  eines Lageberichts in Übereinstim¬

mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus¬

reichende  eeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erb in en zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über achung des Rechnungslegungsprozesses der Ge¬

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts,

Verantwortu g des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist,

und ob der La ebericht insgesamt ein zutreffendes Bild  on der La e der Gesellschaft vermittelt

0.0911576.001
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sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge¬

wonnenen Erkenntnissen in Einklan  steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä¬

tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht

beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen G undsätze o dnungsmäßiger Abschlusspr fung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellun  stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab¬

schlusses und Lageberichts  etroffenen wirtschaftlichen Entscheidun en von Adressaten beeinflus¬

sen.

Während der Prüfun  üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund¬

haltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtig¬
ter- falscher Darstellun en im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü¬
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so ie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundla e für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö¬
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab¬
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter¬
nen Kontrollsystem und den für die Prüfun  des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnah en, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den  egebenen Umständen an e¬
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen  ir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech¬
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar e¬
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhän enden An aben.

• ziehen wir Schlussfol erun en über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
an ewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführun  der Unternehmenstätigkeit so¬
wie, auf der Grundlage der erlan ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführun  der Unternehmenstätigkeit auf erfen können. Falls

ir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe¬
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol erun en auf der Grundlage der

0.0911576.001
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gesetzlichen Vorschrifte , die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entspre¬

chenden Bildes der Vermö ens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konn¬

ten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher

Tatbestände, wie z.B. Unterschlagun en ode  sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb de 

Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfun sdurchfüh¬

rung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungsle¬

gun   esentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Der gesetzliche Vertreter

des Unternehmens ist für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinde¬

rung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßi keiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem

Aufsichtsrat, der dabei auch das Risiko der Umgehun  von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.

22. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsa satzes haben wir uns zunächst einen aktuellen

Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft. Darauf auf¬

bauend haben wir uns, ausgehend von der Organisation der Gesellschaft, mit den Unternehmens¬

zielen und -Strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Feh¬

lern in der Rechnun slegung führen können. Durch Gespräche mit der Unternehmensleitung und

durch Einsichtnahme in O ganisationsunterla en der Gesellschaft haben wir anschließend unter¬

sucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen.

In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechmmgsle ungsbe-

zogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durch eführt (Aufbauprüfung). Die Prüfung

des internen Kontrollsystems erstreckte sich vor allem auf folgende Bereiche, die einen engen Be¬

zug zur Rechnungslegung haben:

• Kontrollumfeld der Gesellschaft,

• Regelungen, die auf die Feststellung und Anal se von für die Rechnun slegung relevanten Ri¬
siken gerichtet sind,

• Einrichtun  von Kontrollaktivitäten durch die Unternehmensleitung als Reaktion auf die fest¬
gestellten Risiken,

• Buchführungssystem und Management-Informationssy tem sowie unternehmensinterne Kom¬
munikationsprozesse,

• Überwachun  des internen Kontrollsystems durch die Unternehmensleitung.

Im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prüfungshandlungen haben wir die Risiken

festgestellt, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Diese Kenntnisse

haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. In den Berei¬

chen, in denen die Unternehmensleitung angemessene interne Kontrollen zur Be renzung dieser

Risiken eingerichtet hat, haben wir F n tionsprüfungen durchgeführt, um uns von der kontinuier¬

lichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überzeu en. Die Durchführung von Funktionsprüfun¬

gen erfolgte schwerpunktmäßig im Einkaufs-, Verkaufs- und Personalbereich.

0.0911576.001
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Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfan  un¬

serer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten analyti¬

schen Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungshandlungen). Insbesondere bei Geschäfts¬

vorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach unse¬

en bisherigen Feststellungen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - abge ickelt

wurden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der  aßgeblichen internen Kontrollen der Ge¬

sellschaft in den Vorder rund.

Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Gesellschaft eingerichteten internen Kontrollen

von der Richti keit des zu überprüfenden Zahlenmaterials aus ehen konnten, haben wir anschlie¬

ßend analytische Prüfungshandlungen, Einzelfallprüfungen oder eine Kombination von beidem

or enommen. Einzelfällprüfungen wurden bei wirksa en Kontrollen auf ein nach prüferischem

Ermessen notwendiges Maß reduziert.

Der über iegende Teil der Abschluss osten wurde mit einer Kombination aus Funktionsprüfun¬

gen und aussagebezogenen Prüfungshandlungen geprüft.

Soweit  ir keine Funktionsprüfungen vorgesehen haben oder nicht von wirksamen Kontrollen

ausgehen konnten, haben wir im Wesentlichen aussagebezogene Prüfungshandlungen durchge¬

führt.

Im Rahmen der Einzelfallprüfungen von Abschlussposten der Gesellschaft haben wir u.a. einen ak¬

tuellen Handelsregisterauszug, Tiefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige

Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfun  der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun¬

gen haben wir Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2019 eingeholt. Zur Prüfun  der geschäft¬

lichen Beziehungen mit Kredit-  nd Finanzdienstleistungsinstituten haben wir zum 31. Dezember

2019 Bankbestätigungen zukommen lassen. Im Hinblick auf die Erfassung möglicher rechtlicher

und steuerlicher Risiken haben  ir uns Rechtsanwalts- und Steuerberaterbestäti ungen zukom¬

men lassen. Ferner lag uns eine Bestätigung der beschiedenen und gezahlten Zuwendungen des

Aufgabenträ er Salzlandkreis zum 31. Dezember 2019 vor.

An den Inventuren der Vorräte haben wir we en deren untergeordneter Bedeutun  nicht teilge¬

nommen. Durch Auswertung der Inventurunterla en haben wir uns jedoch von der ordnungsge¬

mäßen Erfassun  der Bestände zum Abschlussstichtag überzeugt.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellung für Jubiläumszuwendungen ha¬

ben uns versicherungsmathematische Gutac ten von unabhän i en Sachverständi en Vorgelegen,

deren Er ebnisse wir verwerten konnten.

0.0911576.001
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23. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jah esabschlussprüfung gesetzten

Prüfimgsschwerpurikten:

• Periodengerechte Erfassung der Umsatzerlöse,

• Zugänge zum Anlagever ögen und Entwicklung des Sonderpos ens für Investitionszuschüsse
und

« P üfung von Beihilfen nach Artikel 107AEUV zugunsten öffentlicher Unternehmen.

24. Von den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Mitarbeitern sind uns alle erbete¬

nen Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns d e berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

0.0911576.001
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F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisverkehrsgesellschaft

Salzland mbH, Beraburg (Saale), für das Geschäf sjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und

des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfun sberichten

(IDWPS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungs¬

vermerks" enthalten.

Carl Erik Daum
Wirtschaftsprüfer

Lukas Tristan Wölfel
Wirtschaftsprüfer

0.0911576.001
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der mittelbaren Beteiligungsgesellschaft
des Salzlandkreises
marego - Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH
(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)
(Tochtergesellschaft der Personennahverkehr Salzland GmbH, Enkelgesellschaft der
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH hat
den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme
in Höhe von 1.728.273,63 EUR in der von der Hildebrandt GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fritzlar, am 15. Mai 2020 testierten Fassung festgestellt
und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 10.320,01 EUR mit dem
Gewinnvortrag in Höhe von 85.115,15 EUR zu verrechnen und den Bilanzgewinn in Höhe
von 95.435,16 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr
2019 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschlie lich des
Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬
vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.

fernburg (Spale), den, b-0'1-2021
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Magdeburger  egiöt alverketirsverbund GmbH - maregö,  agdeburg

Prüfungsu teile

Wir haben den Jahresabschluss der  agdeburger Regiönalverkehrsverbund GmbH -
marego - bestehen  aus der Bilanz zum 31. Dezember 2.019 und der Gewinn- und
Veriustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember
2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzieruhgs- und
Be ertün smetho en   geprüft. Darüb   hinaus haben wir den Lagebericht der

agdeburger Regionalverkehrsverb nd GmbH - mare o für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019  eprüft,

Nach unserer Beurteilung auf rund der bei der Prüfung  ewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss ip allen wesentlich n Befan en  en
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und  ermittelt unter Beachtung der deutschen  rundsätze ordnun smäßiger
Buchführun  ein den tatsächlichen  erhältnissen entsprechendes Bild der Ver-,

ögens- und Finanzlage der Gesellschaft zü   31, Dez  ber 2019 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr  om 1. Januar 2019 bis zum 31. Deze ber
2019 und

> vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesa t ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen  eiengen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschl ss, entspricht den deutschen gesetztichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Gemä  § 3   Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfun  zu k inen Ein¬
endun en gegen die Qrdnungsmäßi keit des Jahresabschlusses und des Lagebe¬

richts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts |n Überein¬
stimmung mit § 317 HGB unter B achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
i  Ab chnitt „Verantwortun  des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab¬
schlusses und des Lageberichts  unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von de  Unternehmen unabhängig in Übereinst mmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Üb reinstimmun  mit diesen Anforde¬
rung n erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfung nach¬
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zum  ahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind v rantwortlich für die Aufstellung des Jahresab¬
schlusses, der den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres¬
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze o dnungs äßiger Buchfüh¬
run  ein den tatsächlichen Verhältnissen ents rechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver¬
treter  erant ortlich für die internen Kontroll n, die sie in Übereinstimmun  mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not endig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses z  ermöglichen, der frei  on
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal chen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver¬
antwortlich, die Fähigkeit  er Gesellschaft zur Fortführun  der Ünternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam¬
menhang mit der Fortführung der ünterneh enstätigkeit, sofern einschlägi , anzuge¬
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech¬
nungsle ungs  undsatzes der Fortführung der Unterneh enstätigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberic ts, der insgesa t ein zutreffendes Bild  on der Lage der Gesellschaft
vermittelt so ie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang
steht, den deutschen g setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim¬
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin¬
gen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hihfeichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres¬
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins esamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risi en der zukünftigen Entwicklung zutreffend da stellt, sowie einen Bestäfi-
gungsyermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmun  mit § 317 HGB unter Beachtun  der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellun en können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie¬
ren und  erden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise e wartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab¬
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entsche dungen von
Adressaten beeinflussen.
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Die Webseite des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) ent ält unter
https://www.idw.de/idw/verlautbarunaen/bestaetiaunasvermerMhab-ia-non-Die eine
weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist
Bestandteil unseres Bestätigungs ermerks.

Fritzlar, den 15. Mai 2020

HILDEBRANDT G BH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

HILDEBRANDT GMBH
irtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
FRITZLAR

J
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Beteiligungsgesellschaft des
Salzlandkreises
BQI mbH - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft
mbH Schönebeck

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und
Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2020 den
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 1.535.483,00 EUR in der von der Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Meiningen am 24. April 2020 testierten Fassung
festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 26.782,60 EUR und den
per 31.12.2019 erreichten Bilanzgewinn in Höhe von 318.836,27 EUR auf neue Rechnung
vorzutragen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬
berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den  01.2021

«/Markus Bauer
Land rat



2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom
24. April 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft
mbH Schönebeck, Schönebeck/Elbe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs¬
und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck, Schönebeck/Elbe, - bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge¬
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ¬
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Janu¬
ar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut¬
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis¬
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 und

« vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein¬
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent icklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein¬
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe¬
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein¬
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge¬
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
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schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts  unseres Bestätigungsvermer s weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han¬
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut¬
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge¬
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe¬
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus¬
ses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent¬
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög¬
lichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver¬
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen¬

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle¬
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage¬
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu¬
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver¬
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei¬

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

8



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab¬
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein¬
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver¬
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe¬

richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab¬
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf¬
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn¬

te könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab¬
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa¬
ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti¬
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un¬
beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reakt on auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel¬
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän¬
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele¬
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs¬
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

9



• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand¬
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga¬
ben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter¬
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben¬
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort¬
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be¬
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La¬
gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun¬
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da¬
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab¬
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge¬
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell¬
ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts¬
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut¬
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori¬
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er¬
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan¬
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun¬
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gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse¬
rer Prüfung feststellen.''
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6 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der BQI - Be¬
schäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schö¬
nebeck, Schönebeck/Elbe für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes für d eses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat¬
tung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestäti¬
gungsvermerks  enthalten.

Meiningen, den 24. April 2020

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Beteiligungsgesellschaft des
Salzlandkreises
GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeits¬
marktförderung Salzland mbH, Schönebeck (Elbe) hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2020
den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme
in Höhe von 755.586,35 EUR in der von der Optimum Treuhand GmbH Wirtschafts¬
prüfungsgesellschaft, Meiningen am 24. April 2020 testierten Fassung festgestellt und
beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.431,16 EUR und den per 31.12.2019
erreichten Bilanzverlust in Höhe von 26.749,21 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬
berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.

rnburg (Saale), den/i -01.2021

Markus Bauer
Landrat



GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Struktur-
und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 24.
April 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung
Salzland mbH, Schönebeck/Elbe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GESAS - gemeinnützigen Gesellschaft für Struk¬
tur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH, Schönebeck/Elbe, - bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge¬
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ¬
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Janu¬
ar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut¬
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis¬
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein¬
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein¬
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe¬
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein¬
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge¬
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab¬
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GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Struktur-
und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts  unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung  it den deutschen han¬
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut¬
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge¬
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lageberichtzu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe¬
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus¬
ses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent¬
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög¬
lichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver¬
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen¬
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle¬
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage¬
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu¬
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver¬
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei¬

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
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GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Struktur-
und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab¬
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein¬
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver¬
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe¬

richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab¬
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf¬
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn¬

te könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab¬
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa¬
ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti¬
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un¬
beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel¬
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän¬
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele¬
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen s nd, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs¬
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
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GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Struktur-
und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand¬
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga¬
ben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter¬
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben¬
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort¬
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be¬
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La¬
gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun¬
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da¬
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

« beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab¬
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge¬
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

« führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell¬
ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts¬
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut¬
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori¬
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er¬
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan¬
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun¬
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GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Stmktur-
und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse¬
rer Prüfung feststellen. 
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GESAS - gemeinnützige Gesellschaft für Struktur-
und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

6 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der GESAS - ge¬
meinnützigen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH,
Schönebeck/Elbe für das Geschäftsjahr  om 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und des
Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den ge¬
setzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei
Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestäti-
gungsvermerks" enthalten.

Meiningen, den 24. April 2020

Optimum Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Tnoralf Bohlig
Wirtschaftsprüfer
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der mittelbaren Beteiligung des
Salzlandkreises
IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH
(Tochtergesellschaft der BQI mbH - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und
Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck)

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum
Schönebeck GmbH hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2020 den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 9.318.488,54 EUR in der von der
Optimum Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Meiningen am 24. April 2020
testierten Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von
55.384,01 EUR und den per 31.12.2019 erreichten Bilanzgewinn in Höhe von
212.517,00 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes abschließend mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht wird in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.



IGZINNO-LIFE - Innovations- und
Gründerzentrum Schönebeck GmbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

2.2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom
24. April 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schö¬
nebeck/Elbe

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzent¬
rum Schönebeck GmbH, Schönebeck/Elbe, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De¬
zember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja¬
nuar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem¬
ber 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut¬
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis¬
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 und

« vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein¬
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein¬
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe¬
richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein¬
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge¬
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab¬
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IGZINNO-LIFE - Innovations- und
Gründerzentrum Schönebeck GmbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts  unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han¬
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut¬
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge¬

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lageberichtzu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe¬
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus¬
ses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen  esentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent¬
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög¬
lichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver¬
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen¬

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle¬
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Au erdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage¬
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu¬
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver¬
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei¬

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
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IGZINNO-LIFE - Innovations- und
Gründerzentrum Schönebeck GmbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab¬
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein¬
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver¬
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe¬

richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab¬
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf¬
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn¬

te könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab¬
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa¬
ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti¬
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un¬
beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel¬
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän¬
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele¬
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs¬
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
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IGZINNO-LIFE - Innovations- und
Grün erzentrum Schönebeck GmbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand¬
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga¬
ben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter¬
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben¬
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort¬
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be¬
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La¬
gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun¬
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da¬
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab¬
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge¬
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell¬
ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts¬
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut¬
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori¬
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er¬
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan¬
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun¬

8



IGZINNO-LIFE - Innovations- und
Gründerzentrum Schönebeck GmbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2019

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse¬
rer Prüfung feststellen. 
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IGZINNO-LIFE - Innovations- und
Gründerzentrum Schönebeck GmbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31,12.2019

6 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der IGZ INNO-
LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH, Schönebeck/Elbe für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und des Lageberichtes für dieses
Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW
PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist unter Punkt 2.2 „Wiedergabe des Bestäti¬
gungsvermerks'' enthalten.

Meiningen, den 24. April 2020

18



9

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 2019 der Beteiligungsgesellschaft des
Salzlandkreises
indigo innovationspark bernburg gmbh i.L.

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L. hat in ihrer
Sitzung am 21. Juli 2020 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 244.560,50 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe
von 1.814,62 EUR in der von der Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Halle (Saale) am 23. Juni 2020
testierten Fassung festgestellt und beschlossen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr
2019 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬
berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 23. Juni 2020 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jah¬

resabschluss der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L, Bernburg (Saale), zum 31. Dezember 2019 und

dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 den folgenden Bestätigungsvermerk

erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTiGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L. - bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019

bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer¬

tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der indigo innovationspark bernburg

gmbh i. L. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

ach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

« entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge¬

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord¬

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs¬

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage¬

berichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab¬

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha¬

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent¬

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags¬

lage der Gesellschaft  ermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter  erantwortlich für die internen Kontrol¬

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen¬

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -

beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver¬

antwortung, Sach erhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä¬

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs¬

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er¬

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön¬

nen.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe¬

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be¬

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick¬

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah¬

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein¬

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut¬

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar¬

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins¬

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent¬

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

® identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak¬

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu¬

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

® gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

® beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs¬

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand¬

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä¬

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts orfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch¬

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla¬

ge der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge¬

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid¬

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter¬

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe¬

richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgeseilschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Die Veröffentl chung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/o er Lageberichts in einer von der be¬

stätigten  assung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere

erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hin ewiesen

wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Halle (Saale), den 23. Juni 2020

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgeselischaft

V

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerbefatungsgesellschaft
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Beteiligungsgesellschaft des
Salzlandkreises
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG ISA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungs¬
gesellschaft mbH Aschersleben hat in ihrer Sitzung am 22. September 2020 den
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 603.380,32 EUR in der von der TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Zweigniederlassung Hettstedt, am 27. Juli 2020
testierten Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von
23.909,13 EUR in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬
berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Silale), der£,b.01.2021
/ / / l
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G, WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließen en Ergebnis unserer Prüfung habe  wir dem Jahresabschluss und

dem Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wie¬

dergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVE MERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,

Aschersleben QT Wilsleben:

Prüfungsun ile

W r haben den Jahresabschluss der Ökologis h  Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft

mbH Aschersl b  , Aschersl ben OT Wilsl  en, - b stehend a s der Bilanz zum

31, Dezember 2019 und der Gewinn-  nd Verlust  chnung für das G sc äftsjahr  o 

01 Januar 2019 bis zum 31, Dezember 2019 so ie dem Anhang, einschli ßlich der D r¬

stellung der Bil nzierungs- und Bewertungsmethod n - für das Geschä tsjahr vom

01  a uar 2019 bis zu  31, D zember 2019 g prüft. Darüber hinaus haben wir den La¬

ebericht  er Ökologische Sanierungs- u d Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,

Ascher l b n OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr vom 01 Januar 2019 bis zum

31, Deze ber 201 9 g prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund  er b i der Prüfun  ge onnenen Erkenntnisse

* entspricht der bei efügte Jahresabschluss in allen w s ntlichen Belangen den

deutsch n, für Kapitalges llschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften

und vermittelt unt r B ac tung der deutsch n Grundsätze ordnungsmäßiger Buch¬

füh ung ein de  tatsächlichen Verhältniss n e ts r  hendes Bild d r Vermögens¬

und Finanzla e der G sellschaft zum 31, Deze ber 2019 sowie ihrer E tragslage

für  as Geschäftsjahr vom 01, Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

« vermittelt der b igefügte Lagebericht insg samt ein zutreffe des Bild von der La  

der Gesells haft, In all n   s ntlichen Belang n st ht  ieser Lagebericht in Ein¬

klang mit  e  Jahres bschluss, e  s richt den de tsche  ges tzlichen Vors hrif¬

ten und stellt die Chan en und Risik n der zukünftigen Ent icklung zutreffend

dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen¬

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts g ¬

führt hat,

Grundlage für die Prüfu gsurteile

Wir haben uns re Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein¬

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vo  Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten  eutschen Grundsätze ordnungsmä iger Abschlussprüfung durchgeführt,

Unsere Verantwortung nach  iesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver¬

antwortung  es Abschluss rüf rs für die Prüfung des Jahresabs hlusses und des Lagebe¬

richts'  unseres Bestätigungsvermerk   eit rgehend b schri ben, Wi  sind von dem Unter¬

nehmen unabhängig in Üb reinstimmung mit  en deutschen han  lsrechtl chen und b ¬

rufsrechtlichen Vorschrift n un  haben uns r  sonstigen  eutschen Berufspflichten in

Über instim ung mit diesen Anfo derungen erfüllt. Wir sin  der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfun snachweise ausreichen  und geeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurt il  zum Jahresabschluss und  um Lageb richt zu  ienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahr  ab chluss und  en Lagebe¬
icht

Die gesetzlich n Vertreter sind verant ortlich für die Aufst llun  d s J hr sabschlusses,

der den deut chen, für Kapitalgesellschaft n gelt nden hand lsr chtlichen Vorschriften in

allen  esentlich n Belange  ents richt, und dafür, dass d r J hresabschluss unter Beach¬

tung der deutsch n Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfü rung  in   n tatsächlichen

Verhältniss n ents rechendes Bild der Vermög ns-, Finanz- und Ertragslage der Gesell¬

schaft vermittelt. Ferner sind  ie gesetzli hen Vertreter  er  twortlic  für die int rnen

Kontrollen, di  sie in Übereinstim ung mit de  deutsch n Grundsätzen ordnungsmä ig r

Buchführung als not endig bestimmt hab n, um die Aufst llung  ines Jahr sab chluss s

zu ermö lic en, der frei von   s ntlichen - b absichtigten oder u b absichtigten - fal¬

schen Darstellung n ist,

Bef der Aufstellung des Ja resabschlusses sind  ie gesetzlich n V rtreter dafür ver nt¬

ortlic ,  ie Fähigkeit der Ge ellschaft zur Fortführun   er Untern hmenst tigkeit zu be¬

urteilen, D s W it r n haben sie die V rantwortung, Sachverh lte in Zusammen an  mit

d r Fortführung der Unter ehmenstätigkeit, sof rn  inschlägig, anzugeben. Darüber hin¬

aus sind sie dafür verant ortlich, auf  er Grundlag  des Rechnu gslegungsgrundsatzes
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der Fortfüh ung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern  em nicht tatsächliche

oder r chtliche Gegeb nheiten entgegenstehen.

Auß r em sind die g setzlichen Vertr t r verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe¬

richts, der insg samt ein zutreff n es Bild von d r Lage der Gesellsc aft vermittelt sowie

in allen wesentlic en Bel ng n mit d m J hresabschluss in Einklang st ht, de  deutsche 

gesetzlichen Vorschriften  ntspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent¬

wicklung zutreffend darstellt. Fer er  ind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), di  sie als notwendig erachtet haben, u  die

Aufstellung eines Lag   richts in Üb r instimmung  it d n anzuw nden en deutschen

gesetzlichen Vorschriften zu  rmöglichen, und um ausreichend   e ignete Nach eise für

die Aussagen i  La  beric t erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers fü  die Prüfung des Jah esabschl sses und de 
Lageberichts

Unsere Zielsetzung Ist, hin eich nde Sicherheit darüber zu erlang n, ob der Jahresab¬

schl ss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigt n - fal¬

schen Darst llungen ist, und ob d r Lagebericht insgesa t ein  utreffen es Bild  on der

Lage der Gesellschaft ver ittelt sowie in allen w sentlichen Belangen mit dem Jahres¬

abschluss sowie  it den bei de  Prüfung ge onnenen Erkenntnissen i  Einklang steht,

den deutschen g setzlichen Vor chriften entspricht und die C ancen u   Risiken der zu¬

künfti  n Entwicklung zutreffend darstellt, so ie einen B stätigungsvermerk zu ert il n,

der unsere Prüfungsurtelle zu  Jahresabschl ss u   zum Lagebericht b inhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein  oh s Ma  an Sicherheit, ab r keine Garanti  dafür, dass

eine in Übereinstimmun  mit § 317 HCB unt r B achtung der vom Institut der Wirts hafts¬

prüfer (IDW) festg steliten deutsc  n Grundsät e ordnungsmäßig r Abschlussprüf ng

urchgeführt  Prüfung ein  wesentliche falsche Darstellung st ts  ufdeckt. Falsche Dar¬

stellungen könn n aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resulti ren und werden als wesent¬

lich a gesehen,  enn vernünftiger  ise er art t  erden könnt ,  ass sie einzeln o  r

insgesamt di  auf der Grundlage di ses Ja resabsc lusses und Lageberic ts getroffenen

irtschaftlichen Entschei ungen von Adressaten beeinflussen.

Währen   er Prüfung üb n  ir pflichtgemäßes Er  ssen aus und be ahren eine kritisc  

Grundhaltun .
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Darüber hinaus

* identifizieren un  beurteilen wir die Ris ken wesentlicher - beabsichtigter oder un¬

beabsicht gter - falscher Darsteifungen im Jahresabschluss u d im Lagebericht,

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie

erla gen Prüfu gsnachw ise, die ausreic  n  und geeignet sind, um als Grundla¬

ge für unsere Prüfungsurteile zu  ienen, Das Risiko, d ss wesentliche falsche Dar¬

stellungen nicht aufgedeckt  erden, ist b i Verstößen höh r als b i Unrichtigkei¬

ten, da V r töße betrügeris hes Zus mmenwirken, Fälschungen, beabsic tigte Un¬

vollständig eiten, irreführende Darst llung n bz . das Außerkraftsetz n int rner

Kontrollen beinhalten können.

® ge inn n  ir ein V rständnis  on  em für die Prüfung  es Jahresabschlusses r le¬

vanten internen Kontrollsystem und den für  ie Prüfung des La eberichts relevan¬

ten Vorkehrung n und Maßnah en, um Prüfu gshan lungen zu pl nen, die unt r

den g gebenen Umständ n angemessen sind, jedoch nicht  it dem Ziel, ein Prü¬

fungsurteil zur Wirksamk it dieser Syst me der Gesellschaft abzugeb n,

* beurteil n  ir die Angemessenh it der von den ges tzlichen Vertretern an  ¬

an ten R chnungsl gun smetho en so ie di  V rtretbarkeit der  on den ge¬

setzlichen Vertretern  argestellten geschätzt n Werte und damit  usammenhän¬

gend n Anga en.

* zieh n  ir Schlussfolg rung n über die Angemessenheit des von d n gese zlichen

Vertret rn angewandten Rechnungsl gungsgrundsatz s   r Fortführu g  er Un¬

tern  menstätigkeit so i  auf der Grundlag  d r  rlangten Prüfungsnachweise, ob

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er i nissen oder Gegeben¬

heit n besteht, die bed utsame Z eif l an d r Fähigk it der Gesellschaft zur Fort¬

führung  er Unternehmenstätigk it aufwerfen können, Falls  ir zu dem Schluss

ko men, dass eine   s ntl che Unsich rheit b st ht, sind wir ve pflic t t, im Be¬

stätigun svermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im L ¬

gebericht aufmerksam zu m chen oder, falls di s  Angabe  unang m ssen sind,

unser jew iliges Prüfungsurt il zu  odifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge¬

rungen auf de  Grundlage der bis  u  Datum unseres Bestäti ungsvermerks er¬

langten Prüfungsnachweis . Zukünftig  Ereignisse od r G gebenheiten  önn n je¬

doch dazu führen, dass  ie Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den I halt des Jahresab¬

schlusses einschließlich der Angaben sowie, ob d r Jahresabschluss die zugrunde¬

liege den Geschäftsvarfälle und Ereignisse so darstellt, dass d r Jahresabschluss

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä iger Buchführung ein

den tat äc lichen Verhältnissen entsprec  ndes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft v rmittelt,

• beurteilen wir d n Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge¬

set esents rechung und das vo  i m vermittelt  Bil  von d r Lage der Gesell¬

sc aft,

• führen wir Prüfungshandlungen zu d n von den gesetzlic en Vertretern  ar¬

gestellten zukunftsorien i rten Angaben im Lage eri ht durch. Auf Basis ausrei 

chender g eignet r Prüfungsnachweise vollziehen  ir   bei Insbeson ere die den

zukunftsorientierten Angaben von  en gesetzlich n Vertretern zugr nde gelegten

bedeutsamen Annahmen nac  und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Ann h en, Ein eigenst  dig s Prüfungsur¬

teil zu d n zukunftsori ntierten Angaben sowie zu de  zugrundeliegenden An¬

nahmen geben wir nicht ab, Es besteht ein erhebliches unv  meidbar s Risiko,

as  künftige Ereignisse  esentlich von den  ukunftsorientierten Angaben abwei¬

chen.

Wir erörtern mit  en für die Über achung Verantwortlich n unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsf stst llungen, ein¬

schließlich et aiger Mängel im int rnen Ko tfollsystem, die  ir während unserer Prüfung

f ststell n, 

Hettstedt, 27. Juli 2020
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der mittelbaren Beteiligungsgesellschaft
des Salzlandkreises
ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH
(Tochtergesellschaft der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Aschersleben)

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der
derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau
GmbH hat in ihrer Sitzung am 22. September 2020 den Jahresabschluss der Gesellschaft
für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 64.955,25 EUR in der von
der TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft,
Hamburg, Zweigniederlassung Hettstedt, am 27. Juli 2020 testierten Fassung festgestellt
und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 540,19 EUR auf neue Rechnung
vorzutragen.
Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr
2019 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des
Lageberichtes mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 25.02.2021 bis
05.03.2021 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg
(Saale), Zimmer 121, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und

dem Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wie¬

dergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ASL-Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben OT Wilsleben:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ASL-Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH,

Aschersleben OT Wilsleben, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum

31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschlie lich der Darstellung der Bilanzierungs¬

und Bewertungsmethoden - für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum

31. Dezember 2019 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ASL-Abbruch-,

Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschersleben OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr

vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 201 9 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut¬

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit¬

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der

Gesellschaft zum 31. Dezember 201 9 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr

vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 201 9 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 RGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein en¬

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge¬

führt hat.

Grundlage fü  die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein¬

stimmung mit § 317 RGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver¬

antwortung des Abschl ssprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe¬

richts  unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter¬

nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be¬

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe¬
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach¬

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver ögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell¬

schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal¬

schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant¬

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be¬

urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin¬

aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes



der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe¬

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent¬

wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber  u erlangen, ob der Jahresab¬

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal¬

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen  esentlichen Belangen mit dem Jahres¬

abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi en der zu¬

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,

der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Flinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung  er vom Institut der Wirtschafts¬

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar¬

stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als  esent¬

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung.
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Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe¬

absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen

Prüfungsnach eise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü¬

gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre¬

führende Darstellungen bzw. das Au erkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele¬

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge¬

gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil

zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre¬

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver¬

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter¬

nehmenstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be¬

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver flichtet, i  Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma¬

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da¬

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig¬

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab¬

schlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde¬

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch¬

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge¬

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lag  der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne¬

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen

nach und beurteilen d e sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An¬

gaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse  esentlich von den zu¬

kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein¬

schlie lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen. 

Hettstedt, 27. Juli 2020
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Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Kreiswirtschaftsbetrieb
des Salzlandkreises  für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf der Grundlage der §§ 121 Abs. 3, 102 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 4 Kommunalverfassungs¬
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG ISA) vom
17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288) in Verbindung mit §§ 10, 16 Abs. 1 S.1 des Gesetzes über die
kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom
24.03.1997 (GVBI. LSA S. 446) jeweils in der derzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des
Salzlandkreises in seiner Sitzung am 07.10.2020 folgenden Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes „Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises  für das Wirtschaftsjahr 2021
beschlossen (Beschluss Nr. B/0165/2020/6).

Der Kreistag beschließt gemäß § 121 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KVG LSA den Wirtschaftsplan des
Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2021.

Der Wirtschaftsplan weist

im Erfolgsplan

1. Erträge in Höhe von gesamt
a. darunter Abfallentsorgung
b. darunter Straßenbauverwaltung -unterhaltung

2. Aufwendungen in Höhe von gesamt
a. darunter Abfallentsorgung
b. darunter Straßenbauverwaltung -unterhaltung

im Vermögensplan

1. einen Finanzierungsbedarf in Höhe von
2. Finanzierungsmittel in Höhe von

aus.

Der Höchstbetrag, bis zu welchem Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

II.

Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt hat den Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes „Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises  für das Wirtschaftsjahr 2021 zur
Kenntnis genommen und in seiner Verfügung vom 01. Dezember 2020 hierzu Folgendes

erklärt:

„Der Wirtschaftsplan 2021 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und kann
vollzogen werden.“

25.248.420.00 EUR
20.883.230.00 EUR
4.365.190,00 EUR

24.911.050.00 EUR
20.545.860.00 EUR
4.365.190,00 EUR

27.439.430,00 EUR
27.439.430,00 EUR



III

Der gesamte Wirtschaftsplan, einschließlich des Erfolgs- und Vermögensplanes sowie der
Stellenübersicht, wird, beginnend mit dem Tag nach dieser Bekanntmachung, an sieben
Tagen von Donnerstag, den 25.02.2021, bis Freitag, den 05.03.2021, in der
Geschäftsstelle des Betriebsleiters am Verwaltungssitz des Kreiswirtschaftsbetriebes
des Salzlandkreises, Magdeburger Straße 252 in 39218 Schönebeck (Elbe), Zimmer 10,
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von 14:00 Uhr bis 17:00
Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, öffentlich zur Einsichtnahme
ausgelegt.
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Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Jobcenter Salzlandkreis 
für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf der Grundlage der §§ 121 Abs. 3, 102 Abs. 1, § 45 Abs. 2 Nr. 4
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz -
KVG ISA) vom 17.06.2014 (GVBI. ISA S. 288), in Verbindung mit §§ 10, 16 Abs. 1 S.1 des
Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz
- EigBG) vom 24.03.1997 (GVBI. LSA S. 446) jeweils  n der derzeit geltenden Fassung hat
der Kreistag des Salzlandkreises in seiner Sitzung am 09.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes „Jobcenter Salzlandkreis'' für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen
(Beschluss Nr. B/0185/2020/6)

Der Kreistag beschließt gemäß § 121 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 KVG LSA den Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes „Jobcenter Salzlandkreis'' für das Wirtschaftsjahr 2021.

Der Wirtschaftsplan weist

im Erfolgsplan

1. Erträge in Höhe von 162.159.617 EUR
2. Aufwendungen in Höhe von 162.159.617 EUR

im Vermögensplan

1. einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 47.900 EUR
2. Finanzierungsmittel in Höhe von 47.900 EUR

aus.

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist nicht vorgesehen.

Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt (LVwA LSA) hat mit seiner
Verfügung vom 15. Januar 2021 zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des
Eigenbetriebes „Jobcenter Salzlandkreis  Folgendes erklärt:

„Von einer Beanstandung des Beschlusses des Kreistages des Salzlandkreises über den
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird abgesehen.“

Der gesamte Wirtschaftsplan, einschließlich des Erfolgs- und Vermögensplanes sowie der
Stellenübersicht, wird, beginnend mit dem Tag nach dieser Bekanntmachung, an sieben
Tagen von Donnerstag, den 25.02.2021 bis Freitag, den 05.03.2021, am Verwaltungssitz
der Betriebsleitung und der Verwaltung des Eigenbetriebes „Jobcenter Salzlandkreis ,



Mozartstraße 1, in 06406 Bernburg, Zimmer 311, Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis
12:00 Uhr; Dienstag auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00
Uhi brs 6:00 Uhr, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.


